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§1 Zweck der Richtlinie 

Zweck dieser Richtlinie ist die Regelung der Vergabe von Zuschüssen aus Studienbeiträgen für absolvierte Zusatzqualifikationensmaßnahmen von Studierenden der Fakultät für Agrarwissenschaft der Georg-August-Universität Göttingen, gemäß dem Beschluss der Fakultätsratssitzung vom 10.01.2008 über die „Einstellung einer studentischen Hilfskraft zur Koordination der Studienbeitragsverwendung und der Bezuschussung von Soft-Skills“ deren Verteilung in enger Zusammenarbeit mit der Fachschaft durchgeführt werden soll. Hierfür werden weitere Mittel in Höhe von 10.000€ für das SS 2008 aus den dezentralen Studienbeiträgen zur Verfügung gestellt (Protokoll SK-Sitzung 12.12.2007).
§2 Finanzielle Grundlage

· (1) Die finanzielle Grundlage bezieht sich auf den am 10.01.2008 durch den Fakultätsrat gefassten Beschluss eine studentische Hilfskraft zur Koordination der Studienbeitragsverwendung einzustellen und Soft-Skills zu bezuschussen.

· (2) Über den Gesamtbetrag, der für die Bezuschussung der Zusatzqualifikationen für das betreffende Semester  zur Verfügung stehen soll, ist jeweils zu Beginn eines jeden Semesters in der ersten Sitzung der Studienkommission abzustimmen und vom Fakultätsrat zu beschließen. Der diesbezügliche Antrag ist durch die Fachschaft der Agrarwissenschaften zu stellen.
· (3) Eingehende Anträge auf Zuschüsse werden gemäß dem chronologischen Eingang bearbeitet. Es können somit alle gemäß dieser Richtlinie konformen Anträge bis zur Gesamthöhe, des für das jeweilige Semester, zur Verfügung stehenden Gesamtbetrages bearbeitet werden. 
§3 Zuschussvoraussetzungen

· (1) Immatrikulation zum Zeitpunkt der Belegung der Maßnahme an der Fakultät für Agrarwissenschaften der Georg-August-Universität Göttingen. Es gilt das Rechnungsdatum.

· (2) Es sind nur Rechnungen ab dem Sommersemester 2008, also ab dem 01.04.2008 gültig.

· (3)Jede Maßnahme wird nur einmal unterstützt. (Wiederholungen, z.B. bei nicht bestandener Prüfung, können nicht erneut bezuschusst werden.)

· (4) Jede/r Studierende/r hat die Möglichkeit maximal 3 Anträge während des Bachelorstudiums und maximal 2 Anträge während des Masterstudiums zu stellen. 

· (5) Grundsätzlich können nur Maßnahmen bezuschusst werden, die in Anlage I aufgeführt bzw. als äquivalent hierzu einzustufen sind. Hierüber hat die studentische Hilfskraft, die zur Koordination der Studienbeitragsverwendung und der Bezuschussung von Soft-Skills eingestellt wurde, zu entscheiden. In Zweifelsfällen und bei der grundsätzlichen Aufnahme weiterer Maßnahmen in die Anlage I hat diese studentische Hilfskraft das Bewilligungsgremium zu benachrichtigen, welches dann darüber zu entscheiden hat. Das Bewilligungsgremium aus fünf Personen setzt sich aus drei studentischen Vertretern, die durch die Fachschaft der Agrarwissenschaften, und zwei Vertretern, die vom Studiendekanat der Agrarwissenschaften bestimmt werden, zusammen. Entscheidungen werden im Umlaufverfahren oder, auf Wunsch eines Gremiummitgliedes, in einer dann einzuberufenden Sitzung, getroffen. Es gilt die Entscheidung der einfachen Mehrheit.
§4 Antragstellung

· (1) Es sind nur Einzelanträge möglich. Von Anträgen für ganze Gruppen ist Abstand zu nehmen. 
· (2) Für jede zu bezuschussende Maßnahme ist ein gesonderter Antrag zu stellen.

· (3) Zur Antragstellung ist ein formloser Antrag mit Kontodaten und Immatrikulationsbescheinigung des Studierenden sowie die Originalrechnung einzureichen. 
· (4) Die Rechnung muss die Dienstleisteranschrift, Name und Anschrift des Antragstellers, Datum der Rechnungsausstellung, Verwendungszweck und die Rechnungssumme (brutto) ausweisen.

· (5) Das Rechnungsdatum darf zum Zeitpunkt der Antragstellung (es gilt der Posteingangsstempel) nicht länger als 6 Monate zurückliegen.

§5 Berechnung der Zuschusssumme

· (1) Bis 60,-€ Übernahme der Kosten zu 50 %.

· (2) Ab 60,-€ gilt die Berechnungsformel:

30 + 0,2* (x-60) = Summe des Zuschusses

x = Rechnungssumme (brutto)

· (3) Der Zuschuss ist mathematisch auf ganze Eurobeträge zu runden.

· (4) Es werden maximal 150,- € ausgezahlt.

§6 Dokumentation und Ausführung

·  (1) Folgende Daten der Antragsteller sind zu dokumentieren:

· Name, Vorname

· Bachelor/Master

· Beantragte Zusatzqualifikationen
· Rechnungsdatum, inkl. Kopie der Rechnung 

· Semesterzuordnung des Antrags

· Rechnungssumme

· (2) Die Daten müssen vertraulich behandelt werden.

· (3) Der/Dem Fachschaftspräsident/in ist gemäß Datenschutzklausel Einsicht in die Daten zu gewähren.

§7 Verstöße

· (1) Bei nachträglich festgestellten Verstößen hinsichtlich §3 Abs.1-5 wird die ausgezahlte Summe zurückgefordert.

· (2) Bei Betrug verliert der Antragsteller jeglichen Anspruch auf weitere Zuschüsse gemäß dieser Richtlinie.


Anhang I

A. Führerscheine der Klassen T/M/L/B/BE/C1/C1E/C/CE
B. Deula-Kurs (z.B. Maschinenkurse, Kettensägenlehrgang, Schweiß-Kurse etc.)

C. Besamungskurse

D. Klauen- und Hufpflegekurse, sowie sonstige Tierpflegekurse 

E. Tiertransportbefugnis

F. BAP-Schein

G. Sachkundenachweis – Pflanzenschutz

H. Trainerscheine im Pferdesportbereich

I. Sprachkurse

J. Rhetorikkurse

K. Jegliche ZESS-Kurse

L. BBM-Coaching

